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ALLGEMEINES 

 

Die Ausspielung mit Glücksspielautomaten in Automatensalons unterliegt dem 

Landesgesetz über die Aufstellung und den Betrieb von Glücksspielautomaten und 

Spielapparaten. 

 

Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz 2014 – StGSG: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000

1185 

 

Gemäß § 2 Abs. 2 Wirtschaftskammergesetz 1998 (WKG) sowie der Anlage zum WKG sind  

Betreiber von Glücksspielautomaten in Automatensalons Mitglieder der Wirtschaftskammer 

und in der Steiermark der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe der Sparte Tourismus 

und Freizeitwirtschaft zugeordnet. 

 

In der Steiermark wurden 3 Bewilligungen für Automatensalons für 12 Jahre erteilt. 

 

 Admiral Casino & Entertainment AG für die Ausspielung in Automatensalons 

 PA Entertainment & Automaten AG für die Ausspielung in Automatensalons 

 PG Enterprise AG für die Ausspielung in Automatensalons 

 

Somit dürfen mit Ausnahme der Casinos Austria AG nur die oben erwähnten drei Anbieter 

in der Steiermark Glücksspielautomaten betreiben. 

 

Alle übrigen Glücksspielautomaten sind gesetzeswidrig! 

 

Grundumlage/Info 

 

Der Grundbetrag beträgt 3.500€ jährlich. Zu diesem Grundbetrag kommt pro zum 31.12. 

des Vorjahres aufgestellten Glücksspielapparat der Betrag von 12,50€.  

 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

Als Glücksspiele gemäß dem Stmk. Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetz gelten 

Spiele, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend 

vom Zufall abhängt. 

 

Ein Glücksspielautomat ist ein gegen Entgelt betriebenes Gerät mit mechanischen oder 

elektronischen Vorrichtungen, bei dem 

 

a) Einem:r Spieler ein Gewinn ausgefolgt oder in Aussicht gestellt wird und 

b) die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich oder überwiegend vom Zufall 

abhängt und nicht zentralseitig, sondern durch eine mechanische oder 

elektronische Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst erfolgt. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
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DURCHFÜHRUNG VON AUSSPIELUNGEN MIT GLÜCKSSPIELAUTOMATEN 

 

Die Durchführung von Ausspielungen mit Glücksspielautomaten im Bundesland Steiermark 

1. bedarf einer Ausspielbewilligung, 

2. darf nur in Automatensalons erfolgen, die für die Inhaberin der Ausspielbewilligung 

bewilligt sind, und 

3. darf nur mit Glücksspielautomaten durchgeführt werden, die für die Inhaberin der 

Ausspielbewilligung bewilligt sind. 

 

1. AUSSPIELBEWILLIGUNG 

 

In der Steiermark dürfen höchstens drei Bewilligungen für die Dauer von höchstens 12 

Jahren erteilt werden. 

 

Die erstmalige Erteilung der Bewilligung erfolgt nach vorheriger öffentlicher 

Interessentensuche, welche den Grundsätzen der Transparenz und Nichtdiskriminierung zu 

entsprechen hat. 

 

Die Interessentensuche ist öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung 

nähere Angaben zu der zu erteilenden Bewilligung sowie zur Interessensbekundung und den 

dabei verpflichtend vorzulegenden Unterlagen sowie eine angemessene Frist für die 

Interessensbekundung zu enthalten hat. 

 

Über alle fristgerecht eingebrachten Anträge ist im Zuge der Prüfung der 

Interessensbekundung mit Bescheid zu entscheiden. 

 

Nähere Informationen finden Sie im Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und 

Spielapparategesetz: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000

1185 

 

2. BEWILLIGUNG EINES AUTOMATENSALONS 

 

Zum Betrieb eines Automatensalons ist eine Bewilligung erforderlich. Diese Bewilligung 

darf nur einer Bewilligungsinhaberin erteilt werden. 

 

Für Automatensalons gelten folgende Anforderungen: 

 

1. Sie dürfen nur in einem als Automatensalon gekennzeichneten Gebäude oder in 

einem als Automatensalon gekennzeichneten, vom übrigen Gebäude räumlich 

getrennten Bereich des Gebäudes, mit einer Anzahl von mindestens 10 und 

höchstens 50 Glücksspielautomaten betrieben werden. Die Kennzeichnung hat 

jedenfalls den im Firmenbuch eingetragenen Namen der Bewilligungsinhaberin zu 

enthalten. 

2. Sie sind von ihrem äußeren Erscheinungsbild so zu gestalten, dass ein Einblick ins 

Innere der Räumlichkeiten von außen nicht möglich ist. 

3. Sie dürfen innerhalb von 24 Stunden nicht länger als 18 Stunden durchgehend 

geöffnet sein. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
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Bei den Standorten von Automatensalons müssen folgende Mindestabstände eingehalten 

werden: 

 

1. zu Kindergärten, Schulen, Schülerheimen, Horten, Jugendheimen, 

Jugendherbergen, Jugendzentren sowie Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservices 

mindestens 150 m Gehweg; 

2. für Automatensalons mit mehr als 15 Glücksspielautomaten zum Standort einer 

Spielbank 15 km Luftlinie; 

3. zwischen Automatensalons mit mehr als 15 Glücksspielautomaten 

a) ein Umkreis von 300 m Luftlinie; 

b) ein Umkreis von 150 m Luftlinie in Gemeinden mit mehr als 10.000 

EinwohnerInnen; 

4. zwischen Automatensalons derselben Bewilligungsinhaberin 100 m Gehweg. 

 

Für jeden Automatensalon ist ein Leiter/eine Leiterin zu bestellen. 

 

Nähere Informationen finden Sie im Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und 

Spielapparategesetz: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000

1185 

 

3. GLÜCKSSPIELAUTOMATENBEWILLIGUNG 

 

Die Aufstellung und der Betrieb von Glücksspielautomaten in Automatensalons bedarf einer 

Bewilligung. Diese Bewilligung darf nur einer Bewilligungsinhaberin erteilt werden. 

 

Der Antrag hat folgende Angaben zu enthalten: 

1.die Adresse des Automatensalons, 

2.die angestrebte Dauer der Bewilligung, wobei diese die Dauer der erteilten 

Ausspielbewilligung und der erteilten Automatensalonbewilligung nicht übersteigen darf, 

3.die Anzahl der Glücksspielautomaten, deren Aufstellung und Betrieb beantragt wird, 

4.die Seriennummern der Glücksspielautomaten, 

5.eine Beschreibung der beantragten Glücksspielautomaten, anhand derer diese nach den 

glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes eindeutig einem geprüften 

Glücksspielautomatentyp zugeordnet werden können und 

6.den Nachweis, dass für die beantragten Glücksspielautomaten eine Typenanzeige 

entsprechend den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes erfolgt ist. 

 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizulegen: 

1.ein Gutachten eines/einer gerichtlich beeideten Sachverständigen über die Einhaltung 

der Bestimmungen des § 20 über den Schutz der spielenden Personen und die 

Gewinnausschüttung; 

2.ein Gutachten eines/einer gerichtlich beeideten Sachverständigen über die Bauart, die 

Wirkungsweise und die Betriebssicherheit des Glücksspielautomaten. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
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Die Bewilligung zur Aufstellung und zum Betrieb eines Glücksspielautomaten einschließlich 

seiner Spielprogramme und Spielinhalte ist zu erteilen, wenn 

1.die vorgelegten Gutachten nachvollziehbar und schlüssig sind, 

2.der Glücksspielautomat mit einer Seriennummer ausgestattet ist, 

3.die für die Bewilligungsinhaberin festgelegte höchst zulässige Anzahl von 

Glücksspielautomaten nicht überschritten wird, 

4.die im Bewilligungsbescheid für den Automatensalon, in dem der Glücksspielautomat 

aufgestellt und betrieben werden soll, bewilligte Anzahl nicht überschritten wird und 

5.der Nachweis der technischen Möglichkeiten der elektronischen Anbindung an die 

Bundesrechenzentrum GmbH vorliegt. 

 

Glücksspielautomaten müssen während der gesamten Bewilligungsdauer folgende 

Anforderungen erfüllen: 

1.der Glücksspielautomat muss den Anforderungen des § 20 an einen 

spielerschutzorientierten Spielverlauf entsprechen; 

2.der Glücksspielautomat darf keine anderen Funktionseigenschaften besitzen als jene, die 

im technischen Handbuch des Glücksspielautomaten beschrieben sind; 

3.der Glücksspielautomat muss an das Datenrechenzentrum der Bundesrechenzentrum 

GmbH, insbesondere an dessen zentrales Kontrollsystem, entsprechend den 

glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes elektronisch angebunden werden; 

4.auf jedem Glücksspielautomat muss eine lesbare Herstellerplakette, welche die nach 

den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes erforderlichen Informationen 

aufweist, sichtbar angebracht werden; 

5.die erforderlichen Glücksspielvignetten und Hardware-Komponenten auf jedem 

bewilligten Glücksspielautomaten müssen entsprechend den glücksspielrechtlichen 

Bestimmungen des Bundes angebracht werden. 

 

Nähere Informationen finden Sie im Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und 

Spielapparategesetz: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000

1185 

 

ZUTRITT ZU AUTOMATENSALONS 

Der Besuch eines Automatensalons ist nur Personen gestattet, die das achtzehnte 

Lebensjahr vollendet haben. Auf dieses Verbot ist im Eingangsbereich des 

Automatensalons durch einen entsprechenden Anschlag hinzuweisen. 

Bewilligungsinhaberinnen haben sicherzustellen, dass jeder Spieler/jede Spielerin sich auf 

eigenen Wunsch für unbestimmte Zeit oder für einen von ihm/ihr selbst bestimmten 

Zeitraum oder bei Erreichen einer vom Spieler/von der Spielerin selbst gewählten 

Verlustobergrenze, vom Besuch und von der Teilnahme am Spiel in allen Automatensalons 

der Bewilligungsinhaberin selbst ausschließen kann („Selbstsperre“). 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
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Nähere Informationen finden Sie im Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und 

Spielapparategesetz: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000

1185 

 

BERATUNG VON SPIELERN/SPIELERINNEN 

Die Bewilligungsinhaberin hat in jedem Automatensalon ein Warnsystem mit abgestuften 

Maßnahmen einzurichten, die von der Information der Spieler/Spielerinnen bis zu deren 

Sperre reichen, abhängig von der Teilnahme am Spiel mit den von der 

Bewilligungsinhaberin aufgestellten und betriebenen Glücksspielautomaten. 

Die Bewilligungsinhaberin hat in jedem Automatensalon Informationsmaterial über 

Risiken übermäßigen Spielens und Informationen zu Angeboten und Kontaktdaten von 

qualifizierten Beratungsstellen sichtbar auszulegen. 

Entsteht bei einem Besucher/einer Besucherin die begründete Annahme, dass Häufigkeit 

und Intensität seiner/ihrer Teilnahme am Spiel für den Zeitraum, in welchem er/sie mit 

dieser Intensität und Häufigkeit spielt, das Existenzminimum gefährden, hat die 

Bewilligungsinhaberin sicherzustellen, dass wie folgt vorzugehen ist: 

1.Es sind Auskünfte bei einer unabhängigen Einrichtung einzuholen, die 

Bonitätsauskünfte erteilt. 

a) Wird durch diese Auskünfte die begründete Annahme bestätigt, dass die fortgesetzte 

und unveränderte Teilnahme am Spiel das konkrete Existenzminimum dieses 

Besuchers/dieser Besucherin gefährdet, hat die Bewilligungsinhaberin durch besonders 

geschulte Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit dem Spielteilnehmer/der Spielteilnehmerin ein 

Beratungsgespräch zu führen, in welchem der Spielteilnehmer/die Spielteilnehmerin auf 

die Gefahren der Spielteilnahme und der möglichen Gefährdung des Existenzminimums 

hingewiesen wird und dem Spielteilnehmer/der Spielteilnehmerin Informationen über 

Beratungseinrichtungen anzubieten sind. 

b) Nimmt der Spielteilnehmer/die Spielteilnehmerin trotz dieses Beratungsgespräches 

unverändert häufig und intensiv am Spiel teil oder verweigert er/sie dieses 

Beratungsgespräch, ist die Geschäftsleitung verpflichtet, ihm/ihr den Besuch des 

Automatensalons dauernd oder auf eine bestimmte Zeit zu untersagen oder die Anzahl der 

Besuche einzuschränken. 

2. Ist die Einholung unabhängiger Bonitätsauskünfte nicht möglich oder sind diese nicht 

aussagekräftig, so hat die Bewilligungsinhaberin Folgendes sicherzustellen: 

a) Durch besonders geschulte Mitarbeiter:innen ist mit dem/der Spielteilnehmer:in ein 

Beratungsgespräch zu führen, in welchem der/die Spielteilnehmer:in auf die Gefahren der 

Spielteilnahme und der möglichen Gefährdung des Existenzminimums hingewiesen wird und 

dem/der Spielteilnehmer:in Informationen über Beratungseinrichtungen anzubieten sind. 

b) Im Anschluss daran ist der/die Spielteilnehmer:in zu befragen, ob seine/ihre 

Einkommens- und Vermögenssituation derart ist, dass durch seine/ihre Teilnahme am Spiel 

sein/ihr konkretes Existenzminimum gefährdet ist. 

c) Wird durch das Beratungsgespräch und die/der Spielteilnehmer:in über eine allfällige 

Gefährdung des Existenzminimums die begründete Annahme bestätigt, dass die 

fortgesetzte und nach Häufigkeit und Intensität unveränderte Teilnahme am Spiel sein/ihr 

konkretes Existenzminimum gefährden würde, oder verweigert der/die Spielteilnehmer:in 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
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das Beratungsgespräch oder die Auskunft, ob eine Gefährdung des Existenzminimums 

vorliegt, ist der/die Leiter:in verpflichtet, ihm/ihr den Besuch des Automatensalons 

dauernd oder auf eine bestimmte Zeit zu untersagen oder die Anzahl der Besuche 

einzuschränken. 

 

Nähere Informationen finden Sie im Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und 

Spielapparategesetz: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000

1185 

 

SPIELERKARTE 

Der/Die Bewilligungsinhaber:in hat dafür zu sorgen, dass jedem/jeder Spieler:in eine 

nummerierte Spielerkarte ausgestellt wird und die Teilnahme am Spiel an 

Glücksspielautomaten von Spieler:innen nur unter Verwendung einer Spielerkarte möglich 

ist. Die Ausstellung einer physischen Spielerkarte kann entfallen, wenn auf Grund des 

technischen Fortschritts biometrische Erkennungsverfahren im Einsatz sind, die in ihrer 

Funktionalität der entfallenden Spielerkarte zumindest gleichwertig sind. Die 

entsprechenden Nachweise sind der Behörde vorzulegen. 

 

Nähere Informationen finden Sie im Steiermärkisches Glücksspielautomaten- und 

Spielapparategesetz: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=2000

1185 

 

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG 
 
Zur Unternehmensgründung besteht ein umfangreiches Beratungsangebot: 
 

• Gründerservice 
Das Gründerservice und die Regionalstellen der Wirtschaftskammer Steiermark bieten 
Unternehmensgründern und Betriebsnachfolgern professionelle Unterstützung beim Start 
ins Unternehmertum. Im Zuge einer Neugründung (Schaffung einer neuen betrieblichen 
Struktur, erstmalige einschlägige Tätigkeit) erhält man beim Gründerservice oder der 
zuständigen Regionalstelle die Bestätigung nach dem Neugründungsförderungsgesetz 
(NeuFöG). Mit dieser Bestätigung entfallen die Eintragungsgebühren beim Firmenbuch und 
bestimmte Lohnnebenkosten für die Mitarbeiter:innen. Mehr Informationen zu diesem und 
weiteren gründungsrelevanten Themen findet man unter: www.gruenderservice.at 

 

• Regionalstelle 
Der Erstansprechpartner für viele Fragen des Gewerbetreibenden ist neben der 
Gründungsberatung die Regionalstelle.  
Schwerpunkt der Beratungstätigkeit der Regionalstelle: Gesellschaftsform – 
Förderungen – Gewerbeberechtigung – Sozialversicherung – Betriebsübergabe. 

 

• Unternehmerservice 
Das Unternehmerservice Betriebsberatung der Wirtschaftskammer bietet Mitgliedern und 
Unternehmensgründern ein vielfältiges Angebot auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft und 
Management, Technologie und Innovation sowie ökologische Betriebsberatung. 

 

• Sozialversicherung 
Die Pflichtversicherung bei der Sozialversicherungsanstalt der/des Selbständigen (SVS) 
erfolgt 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001185
http://www.gruenderservice.at/
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automatisch mit Erlangung der Gewerbeberechtigung. Der/Die Unternehmer:in ist ab dem 
Datum der Anmeldung pensions-, kranken- und unfallversichert. 

 
 

• Finanzamt 
Binnen eines Monats nach Beginn der Tätigkeit muss zusätzlich beim Betriebsfinanzamt die 
Anmeldung zur Steuer erfolgen. 


